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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Andreas Grutzeck (CDU) vom 25.07.24 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: In Hamburg in Würde altern – wie informiert der Senat die Hamburger 
über das sinnvolle Angebot des Pflegenottelefons und wie viele haben 
es schon genutzt? 

Einleitung für die Fragen: 
Dem Aktionsplan „Age-friendly City – für ein altersfreundliches Hamburg“ (Drs. 
22/15703) ist zu entnehmen, dass es seit Anfang 2024 ein Pflegenottelefon 
gibt, das die „Versorgungssicherheit in der ambulanten Pflege für Pflegeset
tings, in denen kein Pflegedienst dabei ist“, verbessert. Werktags unterstützen 
Pflegeexperten der Sozialbehörde von 17 bis 9 Uhr, am Wochenende und an 
Feiertagen ist das Pflegenottelefon mit fachlich geschultem Personal des  
Arbeiter Samariter Bundes (ASB) besetzt. Unter 040/428 99-1000 wird in den 
folgenden Fällen Unterstützung geboten: Akuter Überforderung mit der Pfle
gesituation, plötzlichem Ausfall der Pflegeperson oder kurzfristiger Ver
schlechterung des Zustands der pflegebedürftigen Person. Das Pflegenottele
fon hat die Möglichkeit, sofortige pflegerische Unterstützungsmaßnahmen ein
zuleiten. „Diese erfolgen durch den Einsatz eines ambulanten Pflegedienstes.“ 
Auch ein Kurzzeitpflegeplatz kann vermittelt werden. Laut Drs. 22/12923 kos
tet das Angebot nur 130.000 Euro im Jahr für einen Dienstleistungsvertrag, 
weitere Kosten werden nicht genannt. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Die Umsetzung des Pflegenottelefons ist Teil des Regierungsprogramms für diese  
Legislaturperiode. In den ersten drei Jahren der Legislaturperiode von 2020 bis 2022 
bestimmte die Bewältigung der Corona-Pandemie auf allen Ebenen die Agenda in der 
Pflege. Dennoch begannen bereits im Jahr 2022 behördenintern die Vorbereitungen 
des vielschichtigen Projekts der Einrichtung eines Pflegenottelefons mit seinen unter
schiedlichen Elementen einschließlich einer externen Ausschreibung in 2023 (siehe 
Drs. 22/12923), sodass das Pflegenottelefon Anfang 2024 starten konnte. Mit dem Start 
des Pflegenottelefons Anfang 2024 wurde diese Zeitplanung termingerecht umgesetzt. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Das durchaus sehr sinnvolle Angebot eines Pflegenottelefons kann 
nur helfen, wenn es den Bürgern auch bekannt ist. Wie erfahren Ham
burger von der Existenz des Pflegenottelefons beziehungsweise von 
welchen Stellen können sie im Bedarfsfall von diesem erfahren? 

Frage 2: Wann wurde in welcher Form Öffentlichkeitsarbeit zum Pflegenottele
fon realisiert? Gab es eine Pressekonferenz mit Medienberichterstat
tung danach?  
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Wenn ja, wann wurde was von wem veranlasst? Wenn es keine  
Öffentlichkeitsarbeit gab: Warum gab es keine und wann sollen wel
che Maßnahmen ergriffen werden? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Die zuständige Behörde hat den Projektstart des Pflegenottelefons intensiv vorbereitet 
und die Umsetzung kommunikativ eng begleitet.  
Vor dem Projektstart wurden von der zuständigen Behörde Gespräche mit verschiede
nen potenziellen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern geführt, insbe
sondere den Bezirksämtern, der Polizei, der Rettungsleitstelle der Feuerwehr und der 
Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Die privaten und gesetzlichen Pflegekassen 
wurden informiert, ebenso die Verbände der Einrichtungsträger und zahlreiche weitere 
Stellen. Über diese Kanäle werden Hamburgerinnen und Hamburger auf das Pflege
nottelefon aufmerksam gemacht oder die Stellen beziehen das Pflegenottelefon direkt 
in ihre Arbeit mit ein. 
Nach Projektstart im Januar 2024 wurde das Pflegenottelefon auf den Websites der 
Projektpartnerinnen und Projektpartner bekanntgemacht. Am 3. Januar 2024 wurde die 
entsprechende Website der zuständigen Behörde online gestellt, ab Mai 2024 wurde 
das Pflegenottelefon auch wiederholt auf dem Social-Media-Kanal der zuständigen  
Behörde präsentiert. 
Am 2. Mai 2024 berichtete der Norddeutsche Rundfunk im Rahmen des Hamburg Jour
nals im Fernsehen über das Pflegenottelefon der zuständigen Behörde und die Sozial
senatorin beantwortete Rückfragen zu diesem Angebot im Rahmen eines Interviews. 
Am 6. Mai 2024 erfolgte eine Pressemitteilung und nachfolgend eine Öffentlichkeitsar
beitskampagne. Innerhalb dieser Kampagne wurden Flugblätter und Plakate versandt, 
eine Anzeige im Fahrgastfernsehen der S- und U-Bahnen und auf den Infoscreens am 
Hauptbahnhof geschaltet. Außerdem erfolgte eine Plakatierung an Litfaßsäulen. Dar
über hinaus wurde in Presse und Hörfunk berichtet. Hamburger Bürgerinnen und Bür
ger finden die Telefonnummer des Pflegenottelefons der zuständigen Behörde auch in 
den kostenlos verteilten Hamburger Wochenblättern unter der Rubrik „Notdienste“. 
Die zuständige Behörde wird das Pflegenottelefon auch weiterhin eng begleiten. 

Frage 3: Welche weiteren Kosten für jeweils welchen Verwendungszweck  
außer den genannten 130.000 Euro für den Dienstleister ASB entste
hen im Rahmen des Pflegenottelefons? 

Antwort zu Frage 3: 
Das Pflegenottelefon besteht aus drei Hauptelementen: einem Nottelefon in der zustän
digen Behörde, einer Notrufzentrale und einem Pflegenotdienst sowie Notplätzen in der 
Kurzzeitpflege. Für das Nottelefon in der zuständigen Behörde sind fünf Mitarbeitende 
im Umfang von 4,5 Vollzeitäquivalenten im Einsatz, für die Personalkosten anfallen. Für 
das Element Notrufzentrale und Pflegenotdienst wurde ein Dienstleistungsvertrag  
geschlossen. Die vier Notplätze in der Kurzzeitpflege werden über eine Zuwendung 
gefördert. Zur Steuerung des Projekts fallen weitere Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit, 
für die Fortbildung der Mitarbeitenden, für die technische Ausstattung und für die Eva
luation des Projektes an. 

Frage 4: Die Einrichtung eines Pflegenottelefons wurde bereits im Februar 
2020 von Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) ange
kündigt. Warum hat sich die Umsetzung so extrem verzögert?  

Antwort zu Frage 4: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 5: Von wann bis wann wurde der Dienstleistungsvertrag ausgeschrie
ben und wie viele Angebote gingen ein? 

Antwort zu Frage 5: 
Der Vertrag wurde vom 31. Mai bis zum 3. Juli 2023 ausgeschrieben. Es wurde ein 
Angebot abgegeben. 
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Frage 6: Wie viele Mitarbeiter/VZÄ sind an welcher Stelle der Sozialbehörde 
für das Pflegenottelefon im Einsatz? 

Antwort zu Frage 6: 
Siehe Antwort zu 3. 

Frage 7: Seit wann ist das Pflegenottelefon im Einsatz und wie viele Personen 
nutzen seitdem das Angebot? Wie viele kontaktierten hiervon werk
tags die Behörde und wie viele Anrufe nahm der ASB entgegen? 

Antwort zu Frage 7: 
Das Pflegenottelefon ist seit dem 2. Januar 2024 in Betrieb.  
Im Zeitraum von Januar 2024 bis Juni 2024 nutzten bereits insgesamt 528 Personen 
das Angebot des Pflegenottelefons. Davon kontaktierten 432 Personen das Pflegenot
telefon der zuständigen Behörde. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) wurde von  
96 Personen kontaktiert. Diese Zahlen zeigen, dass die gewählte Kommunikationsstra
tegie der zuständigen Behörde erfolgreich ist.  

Frage 8: Welcher Art war jeweils der Unterstützungsbedarf? 

Frage 9: Maßnahmen welcher Art wurden wie oft von dem Pflegenottelefon 
eingeleitet? 

Antwort zu Fragen 8 und 9: 
In allen Gesprächen wird zunächst die Situation erfasst und eine Erstberatung durch
geführt. Es gibt Gespräche, bei denen darüber hinaus kein weiterer Unterstützungsbe
darf besteht und keine weiteren Maßnahmen notwendig sind, bei anderen sind die  
Bedarfe vielschichtig und es ist eine Veranlassung verschiedener Maßnahmen notwen
dig. 
Die Unterstützungsbedarfe lassen sich nach Informationsgesprächen, allgemeinen  
Beratungsanliegen, eiligen Beratungsanliegen und pflegerischen Notfällen unterschei
den. 
Vom Projektstart im Januar 2024 bis Juni 2024 wurden die Anruferinnen und Anrufer 
insgesamt 138-mal an die Pflegestützpunkte vermittelt. Es wurden insgesamt 24 Not
falleinsätze des ASB ausgelöst. 
Das Pflegenottelefon verfügt über vier Kurzzeitpflegeplätze in der Pflegeeinrichtung 
Haus Weinberg. Hier können Menschen versorgt werden, die nicht mehr in der Häus
lichkeit verbleiben können. Die Kurzzeitpflegeplätze wurden von insgesamt 23 Bürge
rinnen und Bürgern an insgesamt 496 Belegungstagen belegt. 
Darüber hinaus wurde in einigen Fällen der Arztruf Hamburg der Kassenärztlichen Ver
einigung Hamburg oder über einen Notruf die Rettungsleitstelle der Feuerwehr alar
miert. Infolge kam es auch zu Krankenhauseinweisungen. Einmal wurde der Notruf der 
Polizei verständigt. Amtsärztinnen und Amtsärzte wurden benachrichtigt, es gab Kon
takte zum Amtsgericht und zu Vermieterinnen und Vermietern. Ambulante Pflege
dienste wurden auf ihre Verpflichtung zur Versorgung ihrer Kunden auch außerhalb der 
Regeleinsätze hingewiesen. Ratsuchende wurden in Fällen mit hohem Zeitdruck bei 
der Organisation ambulanter Pflege oder hauswirtschaftlicher Versorgung unterstützt, 
zum Beispiel nach Krankenhausentlassung oder wenn sich Angehörige im Ausland auf
hielten. 
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